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Sehr geehrte Damen und Herren, 

kaum hat das neue Jahr begonnen, stehen schon wieder Gesetzes- 

änderungen im Steuerrecht auf dem Plan. Der Existenzminimumbericht  

erfordert nämlich noch für 2015 eine Anhebung des steuerfreien  

Existenzminimums und des Kinderfreibetrags. Auch das Bilanzricht- 

linie-Umsetzungsgesetz nimmt Formen an. Bis die Änderungen in 

Kraft treten können, werden aber noch ein paar Monate vergehen. 

Unterdessen hat der Bundesfinanzhof eine Entscheidung getroffen, 

die vor allem kurz vor dem Jahreswechsel interessant sein kann. Ei-

ne wirksame Steuererklärung ist danach auch per Telefax möglich. 

Hier ist wie immer die Übersicht über alle Themen: 
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Steuererklärung per Fax ist zulässig ......................................... 2 

Höherer Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag ab 2015  ................ 2 
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 Feb Mär Apr 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 10. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 10. 

Lohnsteuer 10. 10. 10. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Vergnügungsteuer 10. 10. 10. 

Schonfrist für Zahlungen 

zu obigen Steuern 
13. 13. 13. 

Gewerbesteuer 16. - - 

Grundsteuer 16. - - 

Schonfrist für Zahlungen 

zur Gewerbe-/Grundst. 
19. - - 

SV-Beitragsnachweis 23. 25. 24. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 25. 27. 28. 

 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Angestellte werden durch ihren 
Chef auf Fehler aufmerksam 

gemacht. Selbstständige durch 
die Steuererklärung« 

unbekannt 

 

»Von jetzt an werde ich nur so 
viel ausgeben, wie ich einnehme, 
selbst wenn ich mir dafür Geld 

borgen muss.« 

Mark Twain 
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Steuererklärung per Fax ist zulässig 

Der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass eine Steuererklärung 
auch per Fax wirksam abgegeben werden kann. 

Regelmäßig stellen Steuerzahler kurz vor dem Jahresende fest, 

dass sie mit einer Steuererklärung auf eine hübsche Steuererstat-

tung hoffen können. Weil die Steuererklärung wegen der drohen-

den Veranlagungsverjährung so schnell wie möglich zum Finanzamt 

muss, wäre es praktisch, wenn man die Erklärung einfach faxen 

könnte. Dagegen hat sich die Finanzverwaltung bisher aber immer 

mit dem Argument gewehrt, die Steuererklärung müsse eigenhän-

dig und im Original unterschrieben vorliegen. 

Dem hat das Finanzgericht Schleswig-Holstein schon vor einem 

Jahr widersprochen und ist jetzt vom Bundesfinanzhof in seiner 

Ansicht bestätigt worden. Für das Finanzgericht war für eine wirk-

same Steuererklärung allein notwendig, dass die Unterschrift von 

der Hand des Steuerzahlers stammt. Die eigenhändige Unterschrift 

erfüllt zwar mehrere Funktionen, darunter eine Warn- und Schutz-

funktion, aber auch die Verantwortungsübernahme für den Erklä-

rungsinhalt. Weil die Unterschrift diese Funktionen aber bereits 

zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung auf dem Original der 

Steuererklärung erfüllt, kam es für das Gericht nicht darauf an, ob 

die Erklärung im Original oder per Telefax beim Finanzamt eingeht. 

Die Art der Übermittlung ha-

be nämlich keine Auswirkun-

gen auf die Zweckerfüllung 

der Unterschrift. 

Ganz ähnlich sieht das der 

Bundesfinanzhof, der sich da-

rauf beruft, dass auch in den 

Verfahren vor dem Finanzge-

richt die Übermittlung von 

fristwahrenden Schriftsätzen per Telefax zulässig ist. Im Gerichts-

verfahren soll die Notwendigkeit einer schriftlichen, unterschrie-

benen Erklärung gewährleisten, dass der Inhalt der Erklärung und 

die erklärende Person hinreichend zuverlässig festgestellt werden 

können. Außerdem soll die Unterschrift des Erklärenden sicherstel-

len, dass das Schriftstück keinen Entwurf darstellt, sondern wis-

sentlich und absichtlich an das Gericht gesandt wurde. Für die Ab-

gabe der Einkommensteuererklärung mit der vorgeschriebenen Un-

terschrift könne dann nichts anderes gelten, meint der Bundesfi-

nanzhof, denn dort erfüllt die Unterschrift denselben Zweck. 

Im Streitfall gab es noch eine Besonderheit, die der Bundesfinanz-

hof für eine weitere Klarstellung genutzt hat. Die Klägerin hatte 

nämlich den Inhalt der Steuererklärung im Wesentlichen telefo-

nisch mit dem Steuerberater abgestimmt und nur das Deckblatt 

der elektronischen Steuererklärung per Fax erhalten, unterschrie-

ben und für die Abgabe beim Finanzamt zurückgefaxt. 

Darin sehen die Richter ebenfalls kein Problem, denn es sei für ei-

ne wirksame Steuererklärung nicht erforderlich, dass der Steuer-

zahler den Inhalt der Einkommensteuererklärung tatsächlich in 

vollem Umfang zur Kenntnis genommen hat. Mit der Unterschrift 

macht sich der Steuerzahler den Inhalt der Erklärung zu eigen und 

übernimmt die Verantwortung dafür. Zu Recht weisen die Richter 

darauf hin, dass diese Ungewissheit über  den Umfang der Kenntnis 

des Steuerzahlers bei jeder Steuererklärung mit diversen Anlagen, 

aber einer nur einmal geforderten Unterschrift gegeben ist.  

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Höherer Grundfreibetrag und 
Kinderfreibetrag ab 2015 

Das Bundeskabinett hat Ende Januar den 

neuen Existenzminimumbericht für die 

Jahre 2015 und 2016 beschlossen. Der Be-

richt kommt zu dem Ergebnis, dass für 

beide Jahre beim steuerfreien Existenz-

minimum (derzeit 8.354 Euro) und beim 

Kinderfreibetrag (derzeit 4.368 Euro) Er-

höhungsbedarf besteht. Der Grundfreibe-

trag ist um mindestens 118 Euro im Jahr 

2015 und um mindestens 298 Euro im Jahr 

2016 anzuheben. Der Kinderfreibetrag ist 

um mindestens 144 Euro im Jahr 2015 und 

um mindestens 240 Euro im Jahr 2016 an-

zuheben. Die notwendigen gesetzgeberi-

schen Schritte werden jetzt in die Wege 

geleitet.  

 

Steuerliche Förderung der ener-
getischen Sanierungen geplant 

Vor einigen Jahren war schon einmal eine 

steuerliche Förderung für energetische 

Gebäudesanierung vorgesehen, ist damals 

aber am Widerstand der rot-grünen Oppo-

sition gescheitert. Im Rahmen des „Natio-

nalen Aktionsplans Energieeffizienz“ soll 

jetzt ein neuer Anlauf für steuerliche 

Fördermaßnahmen genommen werden. 

Zur Umsetzung will die Bundesregierung 

kurzfristig Gespräche mit den Ländern 

führen und spätestens bis Ende Februar 

eine finale Entscheidung treffen. Diesmal 

soll die steuerliche Förderung unabhängig 

vom Jahreseinkommen durch Abzug von 

der Einkommensteuerschuld erfolgen. 

 

Günstige Regelung bei Betriebs-
veranstaltungen in Altfällen 

Lange wurde um die Behandlung des 

geldwerten Vorteils aus Betriebsveran-

staltungen gerungen. Zwei Urteile des 

Bundesfinanzhofs, die ganz im Sinne der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer waren, hat 

das Bundesfinanzministerium ab 2015 mit 

einer Gesetzesänderung im Zollkodexan-

passungsgesetz wieder ausgehebelt. Da-

mit war aber noch nicht klar, ob die Fi-

nanzverwaltung die Rechtsprechung zu-

mindest für die Vergangenheit akzeptie-

ren würde. Jetzt herrscht aber Klarheit: 

Das Ministerium lässt die Urteile im Bun-

dessteuerblatt veröffentlichen, womit sie 

auch für die Finanzverwaltung verbindlich 

anzuwenden sind. Damit besteht nicht 

mehr das Problem, dass jeder betroffene 

Arbeitgeber selbst vor Gericht ziehen 

müsste. 
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Fahrt- und Reisekosten von Unternehmern 

Das Bundesfinanzministerium hat sich zur ertragsteuerlichen 
Beurteilung von Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte 
sowie von Reisekosten geäußert. 

Eigentlich sollte man meinen, dass zur Reform des steuerlichen 

Reisekostenrechts mittlerweile alles gesagt ist. Doch das Bundesfi-

nanzministerium hat neuen Regelungsbedarf ermittelt, weil sich 

die bisherigen Verwaltungsanweisungen primär mit der Handha-

bung von Reisekosten bei Arbeitnehmern beschäftigt haben. Das 

Ministerium erklärt daher nun in einem neuen Schreiben die er-

tragsteuerlichen Folgen der Reform bei Unternehmern. Dabei geht 

es zum einen um Reisekosten allgemein, zum anderen um die Auf-

wendungen für Wege zwischen Wohnung und Betriebsstätte. 

Bei den Reisekosten gelten im Wesentlichen dieselben Regeln wie 

bei der Lohnsteuer für Arbeitnehmer. Lediglich bei den Verpfle-

gungsmehraufwendungen gibt es eine detailliertere Regelung. Ähn-

lich wie Arbeitnehmer dürfen Unternehmer Verpflegungsmehrauf-

wendungen nur ansetzen, wenn sie außerhalb ihrer Wohnung und 

ihrer ersten Betriebsstätte tätig werden. Ist in einer Leistung (z.B. 

Hotelrechnung oder Tagungspauschale) auch eine Verpflegung 

enthalten, die auf der Rechnung nicht separat ausgewiesen ist, 

dann ist der Betriebsausgabenabzug für die Rechnung um die an-

teilige Verpflegungspauschale zu kürzen. Für ein Frühstück sind 

das 20 % und für Mittag- und Abendessen jeweils 40 % der Pauscha-

le, was im Inland derzeit 4,80 

Euro für ein Frühstück und je 

9,60 Euro für die beiden an-

deren Mahlzeiten entspricht. 

Hauptthema der Verwal-

tungsanweisung sind aber die 

Aufwendungen für Wege zwi-

schen Wohnung und Betriebs-

stätte sowie die Definition 

der ersten Betriebsstätte. Wie bei Arbeitnehmern gelten für die 

Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte die Regeln zur Ent-

fernungspauschale. Wegen der Gleichbehandlung von Arbeitneh-

mern und Unternehmern gilt hier aber nicht der allgemeine steu-

erliche Betriebsstättenbegriff, denn der würde auch Zweignieder-

lassungen und andere ortsfeste Betriebseinrichtungen umfassen.   

Stattdessen sieht das Schreiben eine ähnliche Regelung wie bei 

Arbeitnehmern vor: Betriebsstätte im Sinne der Vorschrift ist eine 

ortsfeste betriebliche Einrichtung des Unternehmers, des Auftrag-

gebers oder eines vom Auftraggeber bestimmten Dritten, an der 

oder von der aus die Tätigkeit dauerhaft ausgeübt wird. Es muss 

sich also nicht um eine Einrichtung des Unternehmens handeln. Als 

Betriebsstätte gilt daher auch eine Bildungseinrichtung, die für ein 

Vollzeitstudium oder eine Vollzeitausbildung aufgesucht wird. Ein 

häusliches Arbeitszimmer ist aber keine Betriebsstätte. 

Ein Unternehmer kann zwar an mehreren Betriebsstätten tätig sein, 

allerdings gilt für jeden Betrieb höchstens eine ortsfeste betriebli-

che Einrichtung als erste Betriebsstätte, für die die Entfernungs-

pauschale zur Anwendung kommt. Gibt es für einen Betrieb meh-

rere Tätigkeitsstätten, die in Frage kommen, ist die erste Be-

triebsstätte die Tätigkeitsstätte, an der der Unternehmer regel-

mäßig arbeitstäglich oder je Woche an zwei vollen Arbeitstagen 

oder mindestens zu einem Drittel seiner regelmäßigen Arbeitszeit 

tätig werden will. Treffen diese Kriterien auf mehrere Tätigkeits-

Probezeit oder Befristung führen 
nicht zu einer Auswärtstätigkeit 

Nur weil für ein Arbeitsverhältnis eine 

Probezeit oder eine Befristung vereinbart 

ist, führt das nicht dazu, dass der Job als 

Auswärtstätigkeit anzusehen wäre. Nach 

der Reisekostenreform ist das ohnehin 

klar, weil eine erste Tätigkeitsstätte dann 

anzunehmen ist, wenn der Arbeitnehmer 

unbefristet oder zumindest für die Dauer 

des Arbeitsverhältnisses dort tätig werden 

soll. Aber auch in Altfällen gilt nichts an-

deres, hat der Bundesfinanzhof entschie-

den, und damit einem Arbeitnehmer ei-

nen Strich durch die Rechnung gemacht, 

der mit der Begründung „Auswärtstätig-

keit“ die vollen Fahrtkosten statt nur der 

Entfernungspauschale ansetzen wollte. 

 

Wirksamer Kindergeldantrag auch 
in einer Außenstelle möglich 

Im Streit um die Frage, ob ein Antrag auf 

Kindergeld noch rechtzeitig an die Famili-

enkasse bei der Arbeitsagentur gestellt 

worden ist, hat der Bundesfinanzhof ent-

schieden, dass es keine Rolle spielt, wenn 

der Antrag an eine Außenstelle der Agen-

tur adressiert ist. Der Antrag ging nämlich 

kurz vor Jahreswechsel bei der Außenstel-

le ein, wurde in der Hauptstelle, in der 

die Anträge bearbeitet werden, aber erst 

im neuen Jahr registriert. 

 

Neues Verfahren zur Grundsteuer 
beim Bundesverfassungsgericht 

Der Bundesfinanzhof hält die Vorschriften 

über die Einheitsbewertung spätestens ab 

dem 1. Januar 2009 für verfassungswidrig, 

weil der dann 45 Jahre zurückliegende 

Hauptfeststellungszeitpunkt zu steuerli-

chen Folgen führt, die mit dem allgemei-

nen Gleichheitssatz nicht mehr vereinbar 

sind. Durch die städtebauliche Entwick-

lung in dieser Zeit, neue Bauweisen und 

andere tiefgreifende Veränderungen am 

Immobilienmarkt gäbe es mittlerweile 

nach Anzahl und Ausmaß zu große Wert-

verzerrungen bei den Einheitswerten. Er 

hat daher in einem Vorlagebeschluss das 

Bundesverfassungsgericht angerufen. Wie 

das Bundesverfassungsgericht entscheiden 

wird, und welche Folgen sich daraus für 

die Grundsteuer ergeben, lässt sich nicht 

abschätzen. Eine generelle Verfassungs-

widrigkeit der Grundsteuer jedenfalls ist 

kaum zu erwarten, da die fiskalischen 

Folgen für die Kommunen unabsehbar wä-

ren. Das Gericht könnte dem Gesetzgeber 

aber die Möglichkeit geben, rückwirkend 

auf den 1. Januar 2009 eine Neubewer-

tung des Grundbesitzes vorzuschreiben. 
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stätten zu, dann ist die der Wohnung am nächsten gelegene Tätig-

keitsstätte die erste Betriebsstätte. Die Fahrten zu weiter entfernt 

liegenden Tätigkeitsstätten gelten damit als Auswärtstätigkeiten. 

Dauerhaft ist die Ausübung der Tätigkeit am jeweiligen Ort dann, 

wenn sie unbefristet, für die gesamte Dauer der betrieblichen Tä-

tigkeit oder voraussichtlich für mehr als 48 Monate ausgeübt wird. 

Findet die Tätigkeit beim Kunden statt, kann die Dauer des Auf-

tragsverhältnisses als Prognosegrundlage dienen. Wird das Auf-

tragsverhältnis später verlängert, ist die Prognose für zukünftige 

Zeiträume neu zu treffen. Bereits vergangene Tätigkeitszeiträume 

bleiben bei der Prüfung des 48-Monatszeitraums unberücksichtigt. 

Fällt die Tätigkeit aufgrund unerwarteter Ereignisse kürzer aus, 

hat das keine rückwirkenden Auswirkungen auf die Prognose. 

Wie bei Arbeitnehmern kann es aber auch bei Unternehmern den 

Fall geben, dass gar keine erste Betriebsstätte existiert. Wird der 

Unternehmer nur an ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder 

an einer nicht ortsfesten betrieblichen Einrichtung (Fahrzeug, 

Schiff etc.) betrieblich tätig, sind die Aufwendungen für die Fahr-

ten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte grundsätzlich unbe-

schränkt als Betriebsausgaben abziehbar. Allerdings gibt es eine 

Einschränkung: Wenn der Unternehmer im Rahmen seiner Tätigkeit 

täglich denselben Ort oder dasselbe weiträumige Tätigkeitsgebiet 

aufsucht, sind die Fahrtkosten für Fahrten bis zu diesem Ort oder 

dem nächstgelegenen Zugang zum Tätigkeitsgebiet nur in Höhe der 

Entfernungspauschale abziehbar.  

 

Entwurf des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 

Die Bundesregierung hat jetzt den Regierungsentwurf für das 
Gesetz zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie in deutsches 
Recht beschlossen. 

Seit knapp 30 Jahren steht den im europäischen Binnenmarkt täti-

gen Unternehmen schon ein teilweise harmonisierter Rechtsrah-

men für die Rechnungslegung zur Verfügung. Die EU hat aber mitt-

lerweile die Rechtsrahmen für die Rechnungslegung überarbeitet 

und dabei die bisher separaten Regelungsrahmen für die Rech-

nungslegung einzelner Unternehmen einerseits und im Konzern an-

dererseits harmonisiert. Die entsprechende Richtlinie muss bis 

zum 20. Juli 2015 in deutsches Recht umgesetzt werden. Die Bun-

desregierung hat daher im 

Januar den Regierungsent-

wurf für das Bilanzrichtlinie-

Umsetzungsgesetz (BilRUG) 

beschlossen. 

In erster Linie enthält das Ge-

setz verschiedene Erleichte-

rungen bei den gesetzlichen 

Vorgaben für den Jahresab-

schluss. Die Änderungen sind erst ab 2016 verbindlich anzuwenden, 

können aber auf freiwilliger Basis bereits für Geschäftsjahre, die 

nach dem 31. Dezember 2014 beginnen, angewendet werden. Die 

Anhebung der Schwellenwerte kann sogar schon für Geschäftsjahre, 

die in 2014 begonnen haben, in Anspruch genommen werden. Ins-

besondere sind in dem Gesetz folgende Änderungen vorgesehen: 

 Schwellenwerte: Durch die deutliche Anhebung der Schwel-

lenwerte wird der Kreis der kleinen Kapitalgesellschaften we-

sentlich erweitert. Die Werte werden um rund 20 % auf eine Bi-

Steuerschuldnerschaft bei 
Lieferung von Metallen 

Das Bundesfinanzministerium hat seine 

Nichtbeanstandungsregelung zur Steuer-

schuldnerschaft bei der Lieferung von be-

stimmten Metallen erneut ergänzt. Schon 

im vergangenen Jahr hatte das Ministeri-

um die Nichtbeanstandungsregelung bis 

zum 30. Juni 2015 verlängert. Weil aber 

durch das Zollkodexanpassungsgesetz vie-

le Sachverhalte wieder aus der Umkehr 

der Steuerschuldnerschaft ausgeklammert 

wurden, gilt die Nichtbeanstandungsrege-

lung nun bis zum 30. Juni 2015 auch in 

den Fällen, in denen die Beteiligten von 

einer Umkehr der Steuerschuldnerschaft 

ausgegangen sind, obwohl nach der Ge-

setzesänderung keine Umkehr mehr vor-

liegen würde. 

 

Zahlung von Lebensversicherungs-
beiträgen durch einen Dritten 

Wenn ein Dritter die Prämien für eine Le-

bensversicherung übernimmt, führt das – 

sobald die entsprechenden Freibeträge 

überschritten sind – zu einer steuerpflich-

tigen Schenkung. Ob dabei aber die Bei-

träge selbst oder nur die niedrigere Wer-

tehöhung des Versicherungsanspruchs an-

zusetzen ist, musste jetzt der Bundesfi-

nanzhof entscheiden und ist zu dem Er-

gebnis gelangt, dass die Beiträge in voller 

Höhe anzusetzen sind. Entscheidend ist, 

dass in diesem Fall nicht eine mittelbare 

Schenkung des Versicherungsanspruchs 

vorliegt, sondern bereits eine unmittelba-

re Schenkung durch Abgeltung der Zah-

lungsverpflichtung für die Prämien. 

 

Kauf von Grundstücken unter 
aufschiebenden Bedingungen 

Gehört zum Vermögen einer Gesellschaft 

ein Grundstück, so fällt auch auf den Kauf 

von Gesellschaftsanteilen unter bestimm-

ten Voraussetzungen Grunderwerbsteuer 

an. Hat die Gesellschaft aber ein Grund-

stück unter einer aufschiebenden Bedin-

gung gekauft, so gehört es erst ab Eintritt 

der Bedingung zu ihrem Vermögen, und 

zwar auch dann, wenn bereits zuvor die 

Auflassung erklärt wird. Der Bundesfi-

nanzhof gab damit dem Käufer einer Bau-

träger-GmbH Recht, der die GmbH zwar 

nach der Auflassung der Grundstücke, 

aber noch vor Eintritt der aufschiebenden 

Bedingung erworben hatte. Die Grunder-

werbsteuer kann ungeachtet der Auflas-

sung erst mit dem Bedingungseintritt ent-

stehen, weil der Kaufvertrag bis zu die-

sem Zeitpunkt schwebend unwirksam ist. 
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lanzsumme von maximal 6 Mio. Euro und einen Umsatzerlös von 

maximal 12 Mio. Euro angehoben. Damit können erheblich mehr 

Unternehmen als bisher bilanzielle Erleichterungen  und Befrei-

ungen in Anspruch nehmen. Gleichzeitig werden die Schwel-

lenwerte für die Abgrenzung mittelgroßer und großer Kapitalge-

sellschaften sowie für die Konzernrechnungslegung auf 20 Mio. 

Euro (Bilanzsumme) und 40 Mio. Euro (Umsatzerlöse) erhöht. 

 Kleinstgenossenschaften: Für Genossenschaften, die zwei der 

drei Schwellenwerte (Bilanzsumme 350.000 Euro, Umsatzerlöse 

700.000 Euro, im Jahresdurchschnitt 10 Beschäftigte) nicht 

überschreiten, werden die bereits für vergleichbare Kapitalge-

sellschaften bestehenden Erleichterungen eingeführt. 

 Bilanzanhang: Für kleine Kapitalgesellschaften wird der Kata-

log der Mindestangaben im Anhang zum Jahresabschluss redu-

ziert. Es wird auf Angaben verzichtet, die typischerweise nur 

für das Verständnis von Kapitalgesellschaften ab einer gewissen 

Größe nachgefragt werden. 

 Anteilsbesitzliste: Die Liste der Pflichtangaben im Anhang wird 

um eine gesonderte Anteilsbesitzliste ergänzt. 

 Außerordentliche Ergebnisse: Der Ausweis von außerordentli-

chen Ergebnissen wird aus der GuV gestrichen und in den Bi-

lanzanhang verlagert. 

 Rohstoffsektor: Große Unternehmen, die Erdöl, Erdgas, Kohle, 

Salze oder Erze fördern, Steine oder Erden abbauen oder Holz-

einschlag betreiben, müssen jährlich über ihre weltweiten Zah-

lungen an staatliche Stellen berichten.  

 

Leitende Tätigkeit eines selbstständigen Arztes 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit der leitenden und eigenver-
antwortlichen Tätigkeit selbständiger Ärzte bei Beschäftigung 
angestellter Ärzte auseinandergesetzt. 

Regelmäßig gibt es Fälle, in denen Ärzte sich mit dem Finanzamt 

streiten müssen, ob wirklich eine freiberufliche Tätigkeit vorliegt, 

oder ob die Tätigkeit wegen irgendwelcher Besonderheiten als 

Gewerbebetrieb zu betrachten ist. Wieder einmal musste sich der 

Bundesfinanzhof mit einem 

solchen Fall auseinanderset-

zen und hat zugunsten der 

Ärzte und gegen das Finanz-

amt entschieden. 

Konkret ging es um die Frage, 

ob auch bei der Beschäfti-

gung eines angestellten Arz-

tes noch eine eigenverant-

wortliche Tätigkeit vorliegt. Betroffen war eine Gemeinschafts-

praxis von Anästhesisten, die ohne eigene Praxisräume in den Pra-

xen anderer Ärzte arbeiten. Die Anästhesisten legten wöchentlich 

im Voraus fest, welcher Arzt bei welchem Operateur tätig werden 

soll. Jeweils einer der Gesellschafter führt eine Voruntersuchung 

durch und schlägt eine Behandlungsmethode vor. Die eigentliche 

Anästhesie führt dann einer der anderen Ärzte aus. 

Für einige Jahre beschäftigten die Ärzte eine angestellte Ärztin, 

die solche Anästhesien nach den Voruntersuchungen der Gesell-

schafter der Klägerin in einfach gelagerten Fällen vornahm. Das 

Finanzamt stellte sich daher auf den Standpunkt, dass hier keine 

Tarifbegünstigung für mehrjährige 
Tätigkeiten bei Steuererstattung 

Wenn Vergütungen für mehrjährige Tätig-

keiten geballt zufließen, sieht das Steuer-

recht eine Tarifbegünstigung bei der Ein-

kommensteuer zur Minderung von Pro-

gressionseffekten vor. Solche „außeror-

dentlichen” Einkünfte können auch vor-

liegen, wenn die Vergütungen aufgrund 

einer vorangegangenen rechtlichen Ausei-

nandersetzung atypisch zusammengeballt 

zufließen. Diese Voraussetzungen können 

auch bei Unternehmern gegeben sein, die 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb beziehen 

und diese durch Bilanzierung ermitteln. 

Das hat der Bundesfinanzhof im Fall eines 

Unternehmers entschieden, der nach ei-

nem Rechtsstreit mit dem Finanzamt Um-

satzsteuererstattungen für mehrere Jahre 

auf einmal erhalten hatte. 

 

Teilabzugsverbot gilt auch 
für Auflösungsverlust 

Bei der Ermittlung des Verlusts aus der 

Auflösung oder Veräußerung von Anteilen 

an einer Kapitalgesellschaft dürfen die 

Anschaffungs- und die Veräußerungskos-

ten auch dann nur zu 60 % abgezogen 

werden, wenn der Gesellschafter durch 

seine Beteiligung keinerlei Einnahmen er-

zielt hat. Für die Anwendung des Teilab-

zugsverbots auf den Auflösungsverlust ge-

nügt es dem Bundesfinanzhof, dass der 

Gesellschafter mit der Absicht zur Erzie-

lung von Betriebsvermögensmehrungen 

oder Einnahmen gehandelt hat. 

 

Moderation als freiberufliche 
oder gewerbliche Tätigkeit 

Nicht immer ist die Abgrenzung zwischen 

freiberuflicher und gewerblicher Tätigkeit 

einfach. Wieder mal musste sich der Bun-

desfinanzhof mit einem solchen Grenzfall 

beschäftigen, in dem es um die Moderati-

on im Home-Shopping-TV ging. Darin sah 

der Bundesfinanzhof weder eine journalis-

tische noch eine schriftstellerische Tätig-

keit, die beide zu freiberuflichen Einkünf-

ten führen würden. Wer Produkte nach 

den Vorgaben des Auftraggebers in Ver-

kaufssendungen präsentiert, übt keine 

freiberufliche, sondern eine gewerbliche 

Marketing-Tätigkeit aus. Ähnlich hatte der 

Bundesfinanzhof schon vor vielen Jahren 

im Fall eines Berufsschauspielers ent-

schieden, der in Werbespots aufgetreten 

war. Auch diese Einkünfte waren als ge-

werblich eingestuft worden, weil keine 

ausreichende eigenschöpferische Leistung 

vorgelegen hatte. 
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eigenverantwortliche Tätigkeit der Gesellschafter mehr vorlag, 

weil die angestellte Ärztin während einer Operation auf sich allein 

gestellt sei. Bei Komplikationen müsste sie selbst entscheiden, 

weil die Inhaber nicht einfach im Nebenzimmer erreichbar wären. 

Dieses Argument ließ der Bundesfinanzhof aber nicht gelten. Die 

Mithilfe qualifizierten Personals ist für die Freiberuflichkeit des 

Arztes unschädlich, wenn er bei der Behandlung aufgrund eigener 

Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Ärzte 

schulden dafür eine höchstpersönliche, individuelle Arbeitsleistung 

am Patienten und müssen deshalb einen wesentlichen Teil der 

Dienstleistungen selbst übernehmen. 

Dafür reicht es aber aus, dass sie aufgrund ihrer Fachkenntnisse 

durch regelmäßige und eingehende Kontrolle maßgeblich auf die 

Tätigkeit ihres angestellten Fachpersonals patientenbezogen Ein-

fluss nehmen, so dass die Leistung den „Stempel der Persönlich-

keit” des Inhabers trägt. Führt ein selbständiger Arzt die jeweils 

anstehenden Voruntersuchungen bei den Patienten durch, legt er 

für den Einzelfall die Behandlungsmethode fest und behält er sich 

die Behandlung problematischer Fälle vor, ist die Erbringung der 

ärztlichen Leistung durch angestellte Ärzte daher regelmäßig Teil 

einer eigenverantwortlichen freiberuflichen Tätigkeit.  

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 

noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-

min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Umsatzsteuer beim Kauf durch 
eine Bruchteilsgemeinschaft 

Wenn ein Gerät teuer ist, aber nicht die 

ganze Zeit gebraucht wird, kann es sich 

lohnen, das Gerät gemeinsam mit ande-

ren Unternehmen anzuschaffen. Auch 

wenn das Finanzamt es vielleicht gerne 

anders hätte, führt eine solche Bruch-

teilsgemeinschaft weder zu einer eigenen 

umsatzsteuerlich relevanten Rechtsper-

sönlichkeit noch zu einer wirtschaftlichen 

Tätigkeit der Gemeinschaft. Stattdessen 

sind die einzelnen Gemeinschafter direkt 

als Leistungsempfänger anzusehen und 

können die anteilige Vorsteuer geltend 

machen oder ihren Anteil am Gerät mit 

Umsatzsteuerausweis weiterverkaufen, 

ohne dass die Gemeinschaft als Ganzes 

zwischengeschaltet wäre. Das gilt nach 

einem Urteil des Bundesfinanzhofs jeden-

falls solange, wie die Nutzung durch die 

Gemeinschafter ohne separate Abrech-

nung erfolgt, sondern durch den Anteil am 

Kaufpreis abgegolten ist, und die Gemein-

schaft auch sonst keine anderen wirt-

schaftlichen Aktivitäten entfaltet, bei-

spielsweise durch Vermietung an Dritte. 

 


